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in Herisau von der Gemeinde. Nach der vorgeschlagnen
Redaktion müßte jezt in Herisau nichts, in Wyl die
Halste, in St. Gallen alles bezahlt werden, und das
sey keine Gleichheit. Er stimmt zu einer Commission,
da doch niemand stark unter dieser Vertagung leide.

Zimmermann stimmt bei.
Der Gegenstand wird an eine Commission gewiesen,

die in acht Tagen rapportiren soll. In dieselbe werden
ernennt: Gysendörfer, Germann, Gapany,
Marcacci und Hecht.

Der vom Senat verworfene Beschluß über den
Ausstand der öffentlichen Beamten, wird auf Preux
Antrag an die Commission zurük gewiesen.

Billet er beklagt sich, daß die Commission über
die Distriktsgerichte, welche allein die Kriminalprozesse
instruiren möchten, noch nicht ràpportire. Er begehrt,
daß ohne den Bericht von der Commission zu erwarten,
darüber entschieden werde.

Koch sagt, die Commission habe gearbeitet, und
werde vermuthlich nächstens rapportiren ; der Präsident
derselben. Kühn, sey wirklich diesen Augenblik da-
mit beschäftigt.

Billeter sagt, die Constitution redt, und da hat
keine Commission das Maul aufzuthun; es ist ein Miß-
brauch, der abgeschaft werden muß.

Es wird Vertagung erkannt.
Durch zwei Botschaften begehrt das Vollziehangs-

Direktorium einen Kredit von 20,000 Franken für den
Jmstjzminister, zur Bestreitung der Kosteil für den Druk
und die Versendung der Gesetze, und 10,000 für den
Minister des öffentlichen Unterrichts; leide Begehren
werden an eine Commission gewiesen, bestehend aus den
BB. Bourgeois, Wyder, Rossi, Spengler
und Lü scher, um bis Montags zu rapportiren.

(Die Fortsetzung folgt)

Vollziehllttgsdirektorium.
Da6 VollzichlMstsdirektorinm der einen und

untheilbaren helvetischen Republik.
Erwägend, daß das erläuternde Gesetz vom

28. November, in Bctref der Abschaffung und Moskau-
fung der Grundzinse bestimmt, daß diese Abschaffung
den l. Jenner 1799. ihren Anfang nehmen soll, und
daß die von den Schuldnern der besagten Grundzinse
zu errichtenden Gültbriefe auf eben denselben Tag ge-
stellt werden sollen;

Erwägend, daß der Zins dieser Gültbriefe zu vier
vom Hundert bestimmt seyn solle, und daß der erste
Zins davon auf den r. Jenner 1799. fallig ist;

Erwägend, daß der Belauf der Loskaufsummeu
und der Zinse vorher nicht bestimmt werden könne,
bis die Liquidationsbureaus in dieser Arbeit weiter
vorgerükt seyn werden;

Erwägend aber auch, daß der Nutzen der Nation
und der Vortheil der Schuldner erfodern, daß diese

Zinse nicht zurük bleiben, und man den Schuldnern
die Unannehmlichkeiten vermeide, in der Folge zwei
Zinse mit einander bezahlen zu müssen, oder in den
Fall des Gesetzes zu gerathen, welches gegen diejeni-
gen gegeben ist, welche in der Bezahlung dieser Zinse
zurükbieiben;

Erwägend endlich, daß die Regierung durch das
Gesez vom lo. Wintermonat mit der gänzlichen Be-
richtigung aller Grundzinse, sowohl derjenigen die Par-
tikularcn, als derer, die dem Staate zugchören, be-

auftragt ist.
Nach Anhörung seines Finanzministers

beschließt:
1. Die Berwaltungs-Kammern sollen gehalten seyn die

Zinse von allen denjenigen, die zufolge des Ge-
setzcs vom lo. Wintermonat, durch die ihnen be-

willigte Loskaufung der Grundzinse, Schuldner
der Nation geworden sind, bis auf den leztcn
Tag künftigen Märzmonats zu beziehen.

2. Diese Zinse sollen in baarem Geld bezogen werden,
und im Verhältniß der Hälfte von dem wahren
Werthe des Grundzinses, den jeder Zinsschuldner
für das Jahr 1793. hatte entrichten müssen, wenn
diese Schuldigkeit nicht abgeschaft worden wäre.

3. Von allen denjenigen, welche Grundzinse für daS

Jahr 1798, vor der Bekanntmachung des Gesetzes
entrichtet hätten, sollen diese Zinse nicht gefodert
werden.

4- Die Verwaltungs-Kammern sollen alle diejenigen,
welche diese Zinse bis auf den lezten März nicht
bezahlt haben, gerichtlich betreiben.

5. Vom l. April an, sollen die Verwaltungs-Kammern
ihrerseits den Partikularen, welche Grundzinse
besitzen, und während des Jahrs 1798- nichts
davon bezogen haben, ihre Zinse ersetzen.

6. Die Verwaltungs-Kammern sollen befugt seyn, den
Liquidationsbureaus diese Geschäfte, und die rich-
tige Führung der Rechnungen aufzutragen.

7. Gegenwärtiger Beschluß soll gedrukt, bekannt ge-
macht, und dem Tagblatte der gesezlichen Be-
schlüsse einverleibt werden.

Also beschlossen in Luzern den 17. Jenner des
Jahrs 179Y.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
G l a y r e.

Im Namen des Direktoriums der Generalsee.

Mousson.
Zu drucken und zu publiziren anbefohlen,

Der Minister der Justiz und der Polizey,
F. B. M e ye r.
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